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Vorwort

Diese Untersuchung behandelt eine Streitfrage, die Rechtsprechung und Lite-
ratur seit Gründung der Bundesrepublik intensiv beschäftigt hat: Können Geist-
liche und so genannte „Kirchenbeamte“ in dienstrechtlichen Streitigkeiten mit der 
Kirche Rechtsschutz vor staatlichen Gerichten erlangen und wenn ja, in welchem 
Umfang?

Die Arbeit ist nicht aus einer bestimmten konfessionellen Perspektive heraus 
geschrieben. Staatliches Recht muss Regeln für alle Konfessionen und Religionen 
gleichermaßen setzen. Um allgemein akzeptanzfähige Ergebnisse für das staatliche 
Religionsrecht erzielen zu können, bedarf es daher einer gewissen professionellen 
Distanz zu den vermeintlichen Forderungen der eigenen Kirche an das staatliche 
Recht. Dem will die Schrift dadurch Rechnung tragen, dass sie einen Überblick 
über das kirchliche Recht nicht nur der beiden großen christlichen Konfessionen, 
sondern auch des jüdischen und des islamischen Rechts gibt. Die Arbeit ist im Üb-
rigen ganz aus der Perspektive des staatlichen Rechts geschrieben und behandelt 
daher insbesondere nicht umfassend die Frage, wie die Kirchen auf den hier ver-
folgten kollisionsrechtlichen Ansatz reagieren könnten.

So klassisch die von mir behandelte Fragestellung ist, so unorthodox werden 
den informierten Leserinnen und Lesern die hier verfolgten dogmatischen Ant-
worten erscheinen. In einem Satz zusammengefasst lautet die Kernthese dieses 
Buchs: Kirchendienstrecht ist das für die Dienstverhältnisse der Geistlichen und 
„Kirchenbeamten“ materiell einschlägige Recht, das die staatlichen Gerichte in 
grundsätzlich gleicher Weise anzuwenden haben wie die Normen einer auslän-
dischen Rechtsordnung, die von einer international-privatrechtlichen Kollisions-
norm zur Anwendung berufen ist.

Auf den ersten Blick scheint diese These zu grundstürzenden Neuerungen zu 
führen. Tatsächlich bringt sie einige dogmatische Neuerungen mit sich. Insbeson-
dere muss der staatliche Richter nach diesem Ansatz kirchliches Recht anwenden 
und das Ergebnis dieser Rechtsanwendung am Maßstab des staatlichen ordre public 
überprüfen. Dies könnte möglicherweise zu Vorbehalten führen, der hier verfolgte 
Ansatz bedrohe die Unabhängigkeit der Kirchen.

Dem ist aber nicht so. Klagen der Geistlichen und Kirchenbeamten bleiben auch 
nach dem hier verfolgten Ansatz weitgehend erfolglos. Dass der ordre public nur 
einen restriktiven Überprüfungsmaßstab bildet, ist dafür ein Grund. Mindestens 
genauso wichtig ist der Umstand, dass sich die ordre-public-Kontrolle stets nur auf 
das Anwendungsergebnis im Einzelfall, nie dagegen auf die Norm an sich bezieht. 
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Der kollisionsrechtliche Ansatz eröffnet daher keinen Raum für eine allgemeine 
staatliche Überprüfung kirchlicher Normen oder gar religiöser Lehren. Vielmehr 
ist der staatliche Richter stets darauf beschränkt, ein im Einzelfall ordre-public-
widriges Ergebnis der kirchlichen Rechtsanwendung durch ein gerade noch ordre-
public-konformes zu ersetzen. 

Selbst dann, wenn die Kirche ein Dienstverhältnis ohne bzw. wegen eines nach 
dem Maßstab des staatlichen ordre public unzulässigen Grundes beendet, kann der 
staatliche Richter lediglich eine Abfindung bzw. Übergangszahlung zusprechen. 
Denn die grundlose Beendigung von Dienstverhältnissen verstößt jedenfalls dann 
nicht gegen den ordre public, wenn der Dienstherr eine angemessene Kündigungs-
frist wahrt bzw. eine Abfindung oder Übergangszahlung leistet. Das eigentliche 
Rechtsschutzziel, nämlich die Fortdauer des Dienstverhältnisses, bleibt damit aber 
gerade unerreichbar. Für eine Abfindung bzw. Überbrückungsgelder wird die Kir-
che vielfach schon selbst gesorgt haben.

Obwohl der kollisionsrechtliche Ansatz damit gerade keine grundstürzenden 
praktischen Folgen hat, bringt er doch eine wichtige dogmatische Erkenntnis: 
Direkte oder verkappte Justizimmunität ist keineswegs erforderlich, um die Un-
abhängigkeit der Kirchen zu sichern. Selbst eine ordre-public-Kontrolle sollte 
aus kirchlicher Sicht kein Schreckgespenst sein. Mangelnde Erfolgsaussichten für 
kirchendienstrechtliche Klagen lassen sich begründen, ohne dass es dafür eines 
Systembruchs wie der Annahme justizfreier Räume bedürfte.

Abgesehen von den kirchlichen Dienstverhältnissen schlage ich im vierten Ka-
pitel der vorliegenden Arbeit genau hundert Jahre nach den Verhandlungen der 
Weimarer Nationalversammlung eine neue Lesart des Weimarer Kirchenkompro-
misses vor. Ausgehend von einer Auswertung der juristischen Literatur um 1900 
komme ich über eine Nachlese der Protokolle des Verfassungsausschusses zu der 
These, dass der Begriff „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ in Art. 137 Abs. 5 
WRV eine falsa demonstratio für „privilegierte Körperschaft“ ist. Eine besondere 
Staatsnähe der Kirchen wurde erst später von denjenigen in den Begriff hinein-
gelesen, die sich genau damit in der Nationalversammlung nicht hatten durch-
setzen können. Nach dem Willen der Mehrheit in der Nationalversammlung sollte 
der Begriff keine besondere Staatsnähe der Kirchen implizieren, sondern lediglich 
Ausdruck bestimmter Rechte der Kirchen sein, gerade auch gegenüber dem Staat. 
Die Grundrechtsthese, wie sie sich insbesondere der Zeugen-Jehovas-Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 102, 370) entnehmen lässt, steht damit 
gerade nicht im Widerspruch zum historischen Verständnis des Verfassungsgebers, 
sondern kehrt zu diesem zurück.

Bedanken möchte ich mich zuallererst bei meiner Frau Anna, die mich in der 
gesamten Dissertationsphase mit viel Liebe und Geduld unterstützt hat. Mein Dank 
gilt auch meinen Eltern und Großeltern sowie meinem Bruder. Meine Familie hat 
mich auf meinem Lebensweg bis heute getragen, und in dieser Geborgenheit habe 
ich viel Freiheit zum eigenen Denken gefunden.
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Ermutigt und bestärkt in dieser Freiheit hat mich auch mein akademischer Lehrer 
und Doktorvater, Herr Professor Dr. Steffen Detterbeck. Ihm gilt mein besonderer 
Dank für die vielen Jahre, die ich seit meinem zweiten Semester an seinem Lehr-
stuhl tätig sein durfte. Herr Detterbeck hat mich in all der Zeit stets gefördert 
und unterstützt, vor allem hat er meinen Blick für das Wesentliche (hoffentlich 
erfolgreich) geschärft. Daneben möchte ich Herrn Professor Dr. Sebastian Müller- 
Franken besonders danken, der nicht nur rasch das Zweitgutachten erstellt hat, son-
dern schon in den Jahren zuvor für mich ein unverzichtbarer Ratgeber geworden ist. 
Stellvertretend für den gesamten Herausgeberkreis danke ich dem geschäftsführen-
den Herausgeber, Herrn Professor Dr. Ansgar Hense, für die Aufnahme dieser Ar-
beit in die Reihe der „Staatskirchenrechtlichen Abhandlungen“. Dem Fachbereich 
Rechtswissenschaften der Philipps-Universität danke ich für die Auszeichnung der 
Arbeit mit dem erstmalig vergebenen Promotionspreis im Fach Öffentliches Recht.

Finanzielle Sorgenfreiheit während der Promotionszeit hat mir die Studienstif-
tung des deutschen Volkes verschafft. Bei der Stiftung bedanke ich mich für diese 
finanzielle Förderung sowie für die Gelegenheit, drei Wochen in St. Petersburg 
mein Russisch zu verbessern.

Schließlich bedanke ich mich sehr herzlich bei meinen langjährigen Lehrstuhl-
kollegen Stephan Klenner und Dr. Vincent Klausmann – wir hatten (und haben 
noch) eine unvergessliche Zeit zusammen!

Marburg, im Juli 2018 Matthias Friehe
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Erstes Kapitel

Einleitung

A. Problemaufriss

Die christlichen Kirchen gelten nach dem öffentlichen Dienst als der zweitgrößte 
Arbeitgeber in Deutschland.1 Die ganz überwiegende Zahl der kirchlichen Mit-
arbeiter ist auf der Grundlage eines privatrechtlichen Arbeitsvertrags beschäftigt. 
Daneben haben evangelische und katholische Kirche allerdings auch Bediens-
tete, die mit der Kirche keinen Arbeitsvertrag geschlossen haben, sondern deren 
Dienstverhältnis originär kirchenrechtlich geregelt ist. Dies betrifft die große 
Mehrzahl der etwa 21.000 Theologen in Vollzeit, die von der evangelischen Kirche 
beschäftigt werden, sowie die 14.000 Priester in der katholischen Kirche.2 Außer-
dem beschäftigen die evangelische und in geringerem Maße auch die katholische 
Kirche so genannte „Kirchenbeamte“, deren Dienstverhältnis ebenfalls nicht durch 
staatliche, sondern durch kirchliche Regelungen gestaltet wird. Im weiteren Sinne 
können zu den kirchenrechtlichen Dienstverhältnissen auch die Rechtsbeziehungen 
zwischen den Ordensleuten und ihrer jeweiligen Ordensgemeinschaft gerechnet 
werden. Die wechselseitigen Rechte und Pflichten von Ordensangehörigen und 
Ordensgemeinschaft werden üblicherweise ebenfalls nicht durch privatrechtlichen 
Vertrag, sondern durch kirchliches Recht geregelt.3

Die Befugnis zum Abschluss von Dienstverhältnissen jenseits des staatlichen 
Arbeits- und Sozialrechts wird allgemein als „Dienstherrnfähigkeit“4 bezeichnet. 
Überwiegend wird der Status der Kirchen als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts im Sinne von Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 5 WRV als verfassungs-
rechtliche Garantie dieser Fähigkeit angesehen.5 Die genauen Rechtswirkungen 
dieser Garantie sind allerdings noch in vielen Punkten ungeklärt. Denn die Debatte 

 1 Die katholische und evangelische Kirche geben die Gesamtzahl ihrer hauptamtlichen Mit-
arbeiter mit etwa 1,2 Millionen an. Der Großteil ist im karitativen bzw. diakonischen Bereich tä-
tig. Vgl. http://www.caritas.de/diecaritas/wofuerwirstehen/millionenfache-hilfe <05.08.2018>; 
https://www.diakonie.de/infografiken/die-diakonie-in-zahlen/ <05.08.2018>.
 2 EKD, Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben, 2018, S. 20. Abrufbar unter https://archiv.
ekd.de/download/broschuere_2018_internet.pdf <05.08.2018>. DBK, Katholische Kirche in 
Deutschland, Zahlen und Fakten, 2016/2017, S. 42. Abrufbar unter: https://dbk.de/fileadmin/
redaktion/Zahlen%20und%20Fakten/Kirchliche%20Statistik/Allgemein_-_Zahlen_und_
Fakten/AH294_Zahlen-und-Fakten-2016-2017_web.pdf <05.08.2018>.
 3 Zur katholischen Rechtslage Haering, in: HdbKathKR, 32015, § 57 S. 842 f.
 4 Zu diesem missverständlichen Begriff sogleich noch unten Kapitel 1, C.
 5 Dazu näher Kapitel 7, C. I.
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wurde über Jahrzehnte von einer Rechtsprechung blockiert, die jeglichen Rechts-
schutz in Fragen des Dienstrechts der „Geistlichen und Kirchenbeamten“ a limine 
ablehnte.6 Die Literatur arbeitete sich jahrzehntelang an dieser für den Rechts-
wegstaat7 des Grundgesetzes einmaligen Rechtsschutzverweigerung ab. Ein ge-
schlossener rechtswissenschaftlicher Gegenentwurf entwickelte sich aus dieser 
Kritik indes nicht.8

Indem das Bundesverwaltungsgericht 2014 seine bisherige Rechtsprechung auf-
gab,9 ermöglichte es gewissermaßen einen Neustart der Debatte. Interessant ist, 
dass die Leipziger Richter in ihrer Entscheidung die Lehre vom Typenzwang nicht 
einmal erwähnten. Nach diesem in der Lehre überwiegend vertretenen Ansatz 
müssen die Kirchen bei der Ausgestaltung von Dienstverhältnissen im Rahmen 
der kirchlichen Dienstherrnfähigkeit die wesentlichen Grundsätze des staatlichen 
Berufsbeamtentums beachten.10 Entgegen den eigenen Vorgaben wendet das Ge-
richt den Justizgewährungsanspruch nicht konsequent an. Denn die Anwendung 
kirchlicher Bestimmungen durch die staatlichen Gerichte lehnt das Bundesver-
waltungsgericht ab, ohne der Frage nachzugehen, ob nicht diese Bestimmungen das 
materiell einschlägige Recht sind. Nach welchen Maßstäben genau die staatlichen 
Gerichte künftig kirchendienstrechtliche Maßnahmen prüfen sollen, bleibt in den 
wenig konkreten Ausführungen des Leipziger Urteils weitgehend offen.11 Damit 
fehlt es insgesamt an einer Klärung, welche Grenzen den Kirchen anstelle des Ar-
beits- und Sozialrechts bei der Ausgestaltung ihrer Kirchendienstverhältnisse auf-
erlegt sind. In prozessualer Hinsicht stellen sich Fragen zum einschlägigen Fach-
rechtsweg, die das Bundesverwaltungsgericht schlicht übergangen hat. Schließlich 
gilt es, das Verhältnis von staatlichen und kirchlichen Gerichten zu klären.

Hinter diesen praktischen Fragen steht eine Reihe verfassungsdogmatischer 
Probleme, die das Grundverhältnis von Staat und Kirchen im säkularen Verfas-
sungsstaat betreffen. Zum Grundsätzlichen wird die vorliegende Arbeit eine klare 
Antwort geben, indem sie die kirchliche Dienstherrnfähigkeit als grundrecht-
liche Garantie versteht und damit einen Beitrag zur grundrechtlichen Deutung des 
Körperschaftsstatus im Sinne von Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 5 
WRV zu leisten versucht. Bewusst setzt diese Arbeit aber nicht beim Prinzipiellen 
an, sondern sucht dies von den praktischen Fragen her zu erschließen, die für die 
rund 30.000 kirchenrechtlich Beschäftigten in Deutschland ganz konkrete Bedeu-
tung haben.

 6 Dazu eingehend Kapitel 2.
 7 Hermann Weber, NJW 1967, S. 1641; Papier, HdbStR VIII, 32010, § 177 Rn. 5.
 8 Bock, Für alle geltendes Gesetz und kirchliche Selbstbestimmung, S. 253.
 9 BVerwGE 149, 139.
 10 Dazu noch eingehend Kapitel 5, A.
 11 Zur Kritik eingehend Kapitel 3, B. II.
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B. Begriffliche Vereinfachungen

Ausgehend davon, dass das Bundesverfassungsgericht im Urteil zu den Zeugen 
Jehovas den Körperschaftsstatus grundrechtlich deutet, hat sich seit der Jahrtau-
sendwende die schon seit den 1970er-Jahren schwelende Debatte12 darüber intensi-
viert, ob der traditionelle Begriff des Staatskirchenrechts weiterhin angemessen ist 
oder ob die Rechtsmaterie nicht besser mit Religionsverfassungsrecht umschrieben 
ist. Jenseits von Reminiszenzen auf einen althergebrachten Terminus sprechen 
in der Sache die besseren Argumente für den Begriff des Religionsverfassungs-
rechts.13 Zwanglos schließt dieser nämlich die nichtchristlichen Religionsgemein-
schaften ein. Damit wird dem Gebot der weltanschaulich-religiösen Neutralität des 
Staates in einer religiös pluralisierten Gesellschaft Rechnung getragen. Zugleich 
nimmt der Begriff des Religionsverfassungsrechts neben den religiösen Organisa-
tionen auch den verfassungsrechtlichen Schutz der freien Religionsausübung als 
Individualgrundrecht angemessen in den Blick. Die vorliegende Untersuchung lässt 
sich mit ihrem Versuch, die Dienstherrnfähigkeit der korporierten Religionsgesell-
schaften grundrechtlich zu deuten, unschwer dem religionsverfassungsrechtlichen 
„Lager“ zuordnen. Glücklicherweise allerdings ist der begriffspolitische Grund-
satzstreit, wie es im Untertitel eines dazu vielzitierten Sammelbandes heißt,14 in-
zwischen zugunsten einer pragmatischen Herangehensweise überwunden, bei der 
beide Begriffe vielfach parallel verwendet werden.15

So handhabt es auch die vorliegende Untersuchung. Obschon sie gleich zu Be-
ginn den sachlichen Vorzug der religionsverfassungsrechtlichen Begrifflichkeit 
benannt hat, wird sie an einigen der überkommenen staatskirchlichen Begriffen 
festhalten, nicht zuletzt, um sprachliche Verrenkungen zu vermeiden. Dies gilt vor 
allem für den Begriff der Kirche selbst. Dieser ist eindeutig christlich konnotiert 
und bezieht sich zunächst einmal auf das Gebäude für christliche Gottesdienste, 
dann aber auch auf „die Kirche“ als christgläubige Gemeinde.16 Um das Prinzip 
der religiösen Parität zu unterstreichen, hat der Verfassungsgeber 1919 und wie-

 12 Vgl. Häberle, DÖV 1976, S. 73; diese Debatte vorausahnend Johannes Heckel, FS Smend 
(1952), S. 103 (106 f.), der das Staatskirchenrecht dem – vermeintlich die Religion zur Privat-
sache erklärenden – „Religionsrecht“ gegenüberstellt.
 13 Morlok, in: Heinig / Walter, Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?, S. 185 
(187 f.); Korioth, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 140 (Stand: 74. EL 2015) Rn. 3.
 14 Heinig / Walter, Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?, Ein begriffspolitischer 
Grundsatzstreit, Tübingen 2006.
 15 So die pragmatische Benennung des „Klassikers“ v. Campenhausen / de Wall, Staatskir-
chenrecht, in dessen Buchuntertitel es heißt: „Eine systematische Darstellung des Religions-
verfassungsrechts in Deutschland und Europa“.
 16 Kirche ist dem spätgriechischen „κυριακόν“ entlehnt: Kluge, Etymologisches Wörterbuch 
der deutschen Sprache, S. 492. Bibelübersetzungen übertragen häufig den Begriff „ἡ ἐκκλησία 
τοῦ θεοῦ“ (wörtlich: die Volksversammlung Gottes, vgl. etwa in dem berühmten Wort Mt 16,18) 
mit „Kirche“ ins Deutsche. Kirche ist damit auch ein theologischer Begriff. Er meint die ver-
sammelte christliche Gemeinde. Zum neutestamentlichen Begriff der „ἐκκλησία“ Bultmann, 
Zwischen den Zeiten 7 (1929), S. 9 (18 ff.).




